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von den verschiedenen Zweigvereinen des Roten

Kreuzes auch zu verschiedenen Zeiten durch-
geführt wurde, in welcher Arbeit sie zum
großen Teil durch die Mitglieder der ver-
schiedenen Samaritervereine des Kantons leb-

haft und äußerst wirksam unterstützt worden

sind. Trotzdem die letztes Jahr ungewöhnlich
lang anhaltende Hitze und Trockenheit in
vielen Landesgegenden die Ernteaussichten
stark zu beeinträchtigen schienen, hat sich in
allen Landesteilen ein erfreulicher Wetteifer
im Geben entfaltet. „Für Schwendi?" hieß

es, „ja, da geben wir gerne!" Die Anstalt
hat sich in den bald zwei Jahrzehnten ihres
Bestehens, das durfte man bei diesem Anlaß
mit großer Freude konstatieren, eine schöne

Zahl von Freunden erworben, ja, sie ist dem

ganzen Volke lieb und wert geworden. Wohl
hat sich hier und dort auch etwas Nerwun-
derung gezeigt, daß der Preis für die Er-
Weiterungsbauten sich so hoch beläuft; aber

die Direktion hat mit gutem Gewissen sich

darauf berufen dürfen, daß im Bauprojekt
von jedem Luxus von vornherein Umgang

genommen worden sei und daß die wirklich
hohe Bausumme eben zum guten Teil in der

Höhenlage von Schwendi begründet liegt.

Nach den Landesteilen geordnet, betrug
das Ergebnis:

Oberland Fr. 34,769.80
Mittelland „ 39,510.—
Emmental „ 28,908. —

Uebertrag „ 103,187.80

Uebertrag Fr. 103,187.80
Seeland „ 27,732.20
Oberaargau „ 30,426. —
Jura „ 21,898.54

Summa Fr. 183,244.54

Es ist ein schönes Angebinde, welches das

Bernervolk seiner Heilstätte gemacht hat und
die Direktion der Heilstätte Heiligenschwendi

spricht allen, die am schönen Werke mitge-
hoffen haben, den wärmsten Dank für die in
allen Volksschichten zutage tretende Opfer-
Willigkeit aus. Denn ohne das unverhofft
schöne Ergebnis dieser Kollekte wäre Heiligen-
schwendi noch heute nicht in der Lage, mit
der Ausführung seines Erweiterungsprojektes

zu beginnen und den Bau des neuen Männer-
Pavillons in Angriff zu nehmen, das bis zum
kommenden Herbst unter Dach sein und im

nächsten Jahr dem Betriebe übergeben wer-
den soll.

Wir möchten unsererseits diesen Bericht
nicht schließen, ohne darauf aufmerksam zu
machen, daß zu dem schönen Resultat nament-

lich auch die gut durchdachte und wohlge-
ordnete Organisation dieses Sammeldienstes
wesentlich beigetragen hat. Diese Sammlung ist

für uns aber noch in anderer Beziehung wert-
voll, zeigt sie doch, welch große und starke

Werbekraft gut prosperierende Rot-Kreuz-Jn-
stitutionen in sich bergen. Es liegt in diesem

Erfolg zugleich eine wertvolle Propaganda
zugunsten des ganzen schweizerischen Roten

Kreuzes.

Das rots tireur — verboten!
(Offener Brief an 17 1. i-U.).

Eine von den schon älteren Samariterinnen
erlaubt sich hiermit, in Erwiderung Ihres
Artikels die Frage aufzuwerfen, ob Ihr Bor-
schlag für einen Ersatz der verbotenen Arm-
binde in Form einer Mütze wirklich „jedem

Bedürfnis entspricht, bequem, billig und vor-
teilhast und von jedermann gerne getragen
wird?" Speziell daß letzteres von feiten der

S a m a riterinnen, und mehr als die Hälfte
des schweizerischen Samariterbundes besteht



232 Das Rote Kreuz.

doch aus solchen, der Fall sei, möchte ich

sehr in Zweifel ziehen. Jedenfalls sollten diese

in der Sache ebenfalls um ihre Meinung
begrüßt werden.

Da könnte man sich eher, wenn das neue

Abzeichen in Form einer Kopfbedeckung ge-

wünscht wird, mit einem Lodenhut befreunden,

der nach meinen Erfahrungen von den Damen
lieber getragen würde, als eine Mütze.

Dieser Variante unbeschadet ließe sich viel-

leicht aber auch das neue Abzeichen in der

Art der „Turnerbändeli" erstellen. Ein etwa

2—3 m» breites weißes Seiden-, Flanell-
oder Leinwandband, in der Mitte vorn das

rote Kreuz, würde das Ganze, von der rechten

Schulter über die Brust getragen, sich meiner

Ansicht nach gut ansehen lassen und hätte
den Vorteil, daß es jedenfalls, natürlich je

nach der Art der Herstellung, doch noch billiger

zu stehen käme, als eine Mütze oder ein Hut.

Man könnte hier nur einwenden, ein solches

Band würde sich zu wenig hervorheben, weil
es von den Herren unter dem Rock und den

Damen unter dem Jackett getragen würde.

Diese Einwendungen lassen sich aber wider-

legen, denn erstens halten die Herren ihre
Röcke doch meistens offen zum „arbeiten",
also bei Feldübungen cc. ziehen sie ihn sogar

meistens aus, in welchem Fall das Bändchen

ja gerade sehr gut sichtbar würde; zweitens

tragen die Damen zur „Arbeit" ja ebenfalls
keine Jacketts und wenn dies nicht zu um-

gehen ist, z. B. bei Winterfeldübungen oder

beim Versehen des Sanitätsdienstes auf Eis-
bahnen, Schlittbahnen ,'e., so würden sie das-

selbe eben über die Jacketts anziehen.

Ich glaube, daß auch dieser Vorschlag nicht

ohne ist und ebenfalls seine Freunde finden
wird.

Is. Ick.

Einiges über tirankeninobilienincigciàe.

Es ist erfreulich, daß die Samaritervereine

je länger je mehr zur Einsicht kommen, welch

große Dienste die Kraukenmobilienmagazine
der leidenden Menschheit leisten und wieviel

Sympathien sie den Samaritervereinen zu-

führen. In der Deutschschweiz besonders findet

man solche Magazine nicht nur in den Städten,

sondern auch in vielen Dörfern. Die West-

schweiz ist in dieser Beziehung noch etwas

im Rückstände.

Solche Magazine könnten aber sicher in

noch viel größerer Anzahl gegründet werden.

Es sind aber jedenfalls viele Vereine, die

sich die Sache kostspieliger und komplizierter
vorstellen, als sie in Wirklichkeit ist. Die

seinerzeit von Herrn Kramer verfaßte „An-
leitung zur Gründung von Krankenmobilien-

Magazinen" sagt allerdings, daß man über

eine Summe von wenigstens Fr. 10V«)

bis 1200 sollte verfügen können. Dies mag ;

nun für Zürich oder andere große Städte,

wo man größere Geldmittel zur Verfügung
hat, zutreffen. In kleineren Städten aber

und auf dem Lande kann man die Sache

auch einfacher machen. Man wird besser tun,

zuerst nur die allernotwendigstcn biegenstände

anzuschaffen, z. B. 1 Badwanne, 1 Sitzbad-

wanne, etwa 2 Eisbeutel, 1 oder 2 Luft-
kissen, 1 Urinslasche, 1 Steckbecken, 1 Klosett-

stuhl, 2—3 Bettbogen verschiedener Größe,

1 Inhalationsapparat, 1 Irrigator und einige

Bade- und Fieberthermometer. Diese Gegen-

stände werden zirka Fr. 110 kosten. Eine

solche Summe läßt sich mit etwas gutem

Willen gewiß mit Leichtigkeit zusammenbringen

(sogar ohne Tombola!) Eine einsichtige Ge-

meiudebehördc wird sicher eine größere oder

kleinere Subvention an ein solches Magazin

geben. Dann kann man auch an die Armen-

behördc und an einige Korporationen und
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